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Amtliche Publikation der Stadt Stein am Rhein vom 

6. Dezember 2024 

Jagdpachtvergabe Revier Stein am Rhein 

Die Stadt Stein am Rhein schreibt für die Pachtperiode vom 1. April 2025 bis 31. März 2033 zur 

Verpachtung aus: 

Jagdrevier: 42 Stein am Rhein 

Fläche: 605 ha, davon Wald 222 ha 

Schätzungswert: CHF 1'876.00 

Die Mehrheit der Pächter muss Wohnsitz im Kanton Schaffhausen haben. 

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung unter Angabe der genauen Wohnadresse (Niederlassung) 

und zusammen mit dem Nachweis der Jagd- und Pachtfähigkeit (Art. 9 und 14 Jagdgesetz/SHR 

922.100; abgelegte Jägerprüfung) bis 30. Dezember 2024 schriftlich an die Stadt Stein am Rhein, 

Rathausplatz 1, 8260 Stein am Rhein, einzureichen. 

Die Pachtbedingungen liegen daselbst zur Einsichtnahme auf. 

Stadtrat Stein am Rhein 
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